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II 
(Vorbereitende Rechtsakte) 

KOMMISSION 

Änderung des Vorschlags für eine Empfehlung des Rates zur koordinierten Einführung euro
päischer schnurloser Digital-Kommunikationsdienste (DECT) in der Gemeinschaft (') 

KOM(90) 677 endg. 

(Gemäß Artikel 149 Absatz 3 des EWG-Vertrags von der Kommission vorgelegt am 13. Dezember 
1990) 

(91/C 9/03) 

(') ABl. Nr. C 187 vom 27. 7. 1990, S. 1. 

VORSCHLAG DER KOMMISSION ÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

(Änderungsantrag Nr. 1) 

Ziffer 6 

(neu) 

Ziffer 7 

7. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission ab 
Ende 1990 jeweils am Ende des Jahres über die ge
troffenen Maßnahmen und die bei der Umsetzung 
dieser Empfehlung aufgetretenen Probleme. Der 
Stand der Arbeiten wird von der Kommission und der 
Gruppe Hoher Beamter „Telekommunikation" 
(SOG-T) geprüft, die am 4. November 1983 vom Rat 
eingesetzt wurde. Das Europäische Parlament wird 
regelmäßig über den Stand der Arbeiten unterrichtet. 

6. Es wird eine geeignete Tarifstrategie auf Gemein
schaftsebene für die Gebühren für die grundlegenden 
Dienstkapazitäten und -einrichtungen ausgearbeitet, 
die der Entwicklung des allgemeinen Mobilkommuni-
kationsmarktes förderlich ist, die es den Benutzern er
möglicht, ohne Nachteile von einem Mitgliedsland 
zum anderen überzuwechseln und die Tarife weniger 
entfernungsabhängig machen. 

(Änderungsantrag Nr. 2) 

Ziffer 8 

8. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission ab 
Ende 1992 jeweils am Ende des Jahres über die ge
troffenen Maßnahmen und die bei der Umsetzung 
dieser Empfehlung aufgetretenen Probleme. Es sind 
entsprechende Bestimmungen für die Konsultation der 
Telekommunikationsorganisationen, der Benutzer, 
der Verbraucher, der Hersteller, der Dienstleistungs
anbieter und der Gewerkschaften vorzusehen. Der 
Stand der Arbeiten wird von der Kommission und der 
Gruppe Hoher Beamter „Telekommunikation" 
(SOG-T) geprüft, die am 4. November 1983 vom Rat 
eingesetzt wurde. Das Europäische Parlament wird 
regelmäßig, mindestens einmal jährlich, über den 
Stand der Arbeiten unterrichtet. 


